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(54)  Genormter  Werkzeugstiel  aus  Holz  mit  gehärteter  Schutzhülse  und  zusätzlicher 
Befestigungssicherung 

(57)  Die  Erf  inding  bezieht  sich  auf  einen  genormten 
Werkzeugstiel  aus  Holz  mit  gehärteter  Schutzhülse  und 
zusätzlicher  Befestigungssicherung.  Es  wird  auf  den 
Holzstiel  1  eine  gehärtete  Schutzhülse  4  gepreßt,  wobei 
die  gehärtete  Schutzhülse  4  so  weit  auf  den  Holzstiel  1 
gepreßt  wird,  daß  sie  nach  dem  Einstielen  des  Holzstie- 
les  1  in  das  Hammerauge  6  des  Hammerkopfes  5  am 
Hammerkopf  5  fest  anliegt.  Die  gehärtete  Schutzhülse  4 
kann  entweder  durch  Schrauben  oder  Nieten  oder  durch 
Einkerbungen  fest  mit  dem  Holzstiel  1  verbunden  wer- 
den.  Der  Holzstiel  1  wird  mit  einer  Bohrung  für  Holz- 
schraube  2  zur  Aufnahme  der  Holzschraube  11 
versehen,  der  Holzstiel  1  wird  weiterhin  mit  einer  Boh- 
rung  für  Ringkeil  3  zur  Aufnahme  des  Ringkeiles  7  ver- 
sehen.  Dabei  werden  die  Bohrungen  2  und  3  des 
Holzstieles  1  genau  zentrisch  eingebracht.  Der  Holzstiel 
1  mit  gehärteter  Schutzhülse  4  wird  so  weit  in  das  Ham- 
merauge  6  des  Hammerkopfes  5  eingetrieben,  bis  die 
gehärtete  Schutzhülse  4  fest  am  Hammerkopf  anliegt. 
Der  im  Hammerauge  6  des  Hammerkopfes  5  eingetrie- 
bene  Holzstiel  1  mit  gehärteter  Schutzhülse  4  wird  durch 
Einschlagen  des  Ringkeiles  7  in  die  Bohrung  für  Ringkeil 
3  des  Holzstieles  1  befestigt. 

Der  eingestielte  Hammerkopf  5  mit  Holzstiel  1  mit 
gehärteter  Schutzhülse  4  und  Ringkeil  7  wird  mit  einer 
gehärteten  Sicherungsplatte  9  versehen.  Diese  gehär- 
tete  Sicherungsplatte  9  wird  durch  Einschrauben  der 
Holzschraube  1  1  durch  die  Bohrung  Sicherungsplatte 
10  der  gehärteten  Sicherungsplatte  9  und  der  Bohrung 
Ringkeil  8  des  Ringkeiles  7  in  die  Bohrung  für  Holz- 
schraube  2  des  Holzstieles  1  festgeschraubt.  Der  Holz- 
stiel  1  mit  gehärteter  Schutzhülse  4  wird  durch 
Befestigen  der  gehärteten  Sicherungsplatte  9  mit  der 
Holzschraube  1  1  fest  mit  dem  Hammerkopf  5  verbunden 

und  es  wird  dadurch  ein  unbeabsichtigtes  Lösen  von 
Hammerkopf  5  und  Holzstiel  1  verhindert.  Der  Hammer 
mit  Stiel  12  bildet  eine  feste  Einheit  von  Hammerkopf  5 
und  Holzstiel  1  . 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  genormte  Holzstiele 
für  Hämmer,  Beile  usw.,  die  am  Einstielende  mit  einer 
gehärteten  Schutzhülse  versehen  werden.  Die  gehär- 
tete  Schutzhülse  hat  eine  durchgehende  Bohrung,  die 
genau  der  Abmessung  des  Holzstieles  entspricht.  Die 
Abmessung  der  gehärteten  Schutzhülse  ist  so  gefertigt, 
daß  der  Holzstiel,  der  im  Einstielbereich  konisch  ist,  fest 
in  die  gehärtete  Schutzhülse  eingepreßt  wird  und  so  weit 
aus  der  Hülse  hervorragt,  wie  für  die  Befestigung  im 
Hammerkopf  benötigt  wird.  Die  gehärtete  Schutzhülse 
kann  zusätzlich  durch  Schrauben,  Nieten  oder  Einker- 
bungen  fest  mit  dem  Stiel  verbunden  werden. 

Der  Holzstiel  mit  gehärteter  Schutzhülse  wird  bis 
zum  Anschlag,  d.h.  bis  zum  festen  Anliegen  der  gehär- 
teten  Schutzhülse  am  Hammerkopf  in  das  Hammerauge 
eingetrieben.  Der  Holzstiel  wird  durch  Einschlagen  eines 
Ringkeiles  gespreizt  und  im  Hammerauge  befestigt. 
Eine  gehärtete  Sicherungsplatte,  die  größer  ist  als  die 
Abmessung  des  Hammerauges,  wird  durch  Einschrau- 
ben  einer  Holzschraube  in  den  Holzstiel  fest  mit  dem 
Hammerkopf  und  dem  Holzstiel  verbunden. 

Bei  bisher  bekannten  Ausführungen  von  genormten 
Holzstielen  gibt  es  keine  Schutzhülsen,  die  den  Holzstiel 
bei  Fehlschlägen  vor  Beschädigungen  oder  Abbrechen 
schützen.  Zur  Sicherung  des  Stieles  wird  am  Einstiel- 
ende  ein  Keil  in  den  Stiel  eingepreßt,  der  den  Stiel  spreizt 
und  festhält.  Eine  zusätzliche  Sicherung  ist  nicht 
bekannt. 

Da  Holz  ein  lebender  Werkstoff  ist,  kommt  es  häufig 
vor,  daß  die  Stiele  bei  trockener  Lagerung  -  besonders 
im  Winter,  wenn  viel  geheizt  wird  -  schrumpfen  und  nicht 
mehr  fest  mit  dem  Hammerkopf  verbunden  sind.  Nicht 
selten  kommt  es  dann  zu  Unfällen,  weil  sich  der  Ham- 
merkopf  vom  Stiel  löst  und  unkontrolliert  wegfliegt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Ver- 
bindung  zwischen  genormtem  Holzstiel  und  Hammer- 
kopf  zu  schaffen,  die  so  sicher  ist,  daß  sie  sich  niemals 
ungewollt  lösen  kann  und  die  so  einfach  ist,  daß  sie  von 
jedem  Nicht-Fachmann  vorgenommen  werden  kann. 
Zusätzlich  soll  der  Holzstiel  bei  Fehlschlägen  vor 
Beschädigungen  und  Abbrechen  geschützt  werden. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß 
vorgeschlagen,  daß  der  Holzstiel  1  mit  einer  gehärteten 
Schutzhülse  4  bestückt  wird,  die  zusätzlich  durch 
Schrauben,  Nieten  oder  Einkerbungen  gesichert  werden 
kann.  Der  Holzstiel  1  wird  so  weit  in  die  gehärtete 
Schutzhülse  4  eingepreßt,  daß  die  aus  der  gehärteten 
Schutzhülse  4  heraustretende  Länge  des  Holzstieles  1 
der  Höhe  des  Hammerkopfes  5  entspricht.  Der  Holzstiel 
1  mit  der  gehärteten  Schutzhülse  4  wird  so  weit  in  das 
Hammerauge  6  eingetrieben,  bis  die  gehärtete  Schutz- 
hülse  4  am  Hammerkopf  5  fest  anliegt.  In  die  Bohrung 
für  Ringkeil  3  des  Holzstieles  1  wird  der  Ringkeil  7  ein- 
geschlagen,  der  den  Holzstiel  1  auseinanderspreizt  und 
fest  im  Hammerauge  6  befestigt.  Zusätzlich  wird  die 
gehärtete  Sicherungsplatte  9  mit  der  Holzschraube  1  1 
befestigt.  Die  Holzschraube  1  1  durchquert  die  Bohrung 

Sicherungsplatte  10  der  gehärteten  Sicherungsplatte  9 
und  die  Bohrung  Ringkeil  8  des  Ringkeiles  7  und  wird  in 
der  Bohrung  für  Holzschraube  2  des  Holzstieles  1  fest- 
geschraubt.  Durch  die  Verbindung  der  gehärteten  Siche- 

5  rungsplatte  9  mit  dem  Hammerkopf  5,  dem  Ringkeil  7 
und  dem  Holzstiel  1  wird  der  Hammer  mit  Stiel  12  zu 
einer  Einheit,  die  sich  unbeabsichtigt  nicht  mehr  lösen 
läßt. 

10  Bezugszeichenliste: 

1  Holzstiel 
2  Bohrung  fur  Holzschraube 
3  Bohrung  fur  Ringkeil 

15  4  Gehartete  Schutzhiilse 
5  Hammerkopf 
6  Hammerauge 
7  Ringkeil 
8  Bohrung  Ringkeil 

20  9  Gehartete  Sicherungsplatte 
10  Bohrung  Sicherungsplatte 
1  1  Holzschraube 
12  Hammer  mit  Stiel 

25  Patentansprüche 

1  .  Genormter  Werkzeugstiel  aus  Holz, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

30  a)  auf  den  Holzstiel  (1)  eine  gehärtete  Schutz- 
hülse  (4)  gepreßt  wird, 

b)  die  gehärtete  Schutzhülse  (4)  so  weit  auf  den 
Holzstiel  (1)  gepreßt  wird,  daß  sie  nach  dem 

35  Einstielen  des  Holzstieles  (1)  in  das  Hammer- 
auge  (6)  des  Hammerkopfes  (5)  am  Hammer- 
kopf  (5)  fest  anliegt, 

c)  die  gehärtete  Schutzhülse  (4)  entweder 
40  durch  Schrauben  oder  Nieten  oder  durch  Ein- 

kerbungen  fest  mit  dem  Holzstiel  (1)  verbunden 
werden  kann, 

d)  der  Holzstiel  (1)  mit  einer  Bohrung  für  Holz- 
45  schraube  (2)  zur  Aufnahme  der  Holzschraube 

(1  1)  versehen  wird, 

e)  der  Holzstiel  (1)  mit  einer  Bohrung  für  Ring- 
keil  (3)  zur  Aufnahme  des  Ringkeiles  (7)  verse- 

50  hen  wird, 

f)  die  Bohrungen  (2)  und  (3)  des  Holzstieles  (1) 
genau  zentrisch  eingebracht  werden, 

55  g)  der  Holzstiel  (1)  mit  gehärteter  Schutzhülse 
(4)  so  weit  in  das  Hammerauge  (6)  des  Ham- 
merkopfes  (5)  eingetrieben  wird,  bis  die  gehär- 
tete  Schutzhülse  (4)  fest  am  Hammerkopf 
anliegt, 
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h)  der  im  Hammerauge  (6)  des  Hammerauges 
(5)  eingetriebene  Holzstiel  (1)  mit  gehärteter 
Schutzhülse  (4)  durch  Einschlagen  des  Ring- 
keiles  (7)  in  die  Bohrung  für  Ringkeil  (3)  des 
Holzstieles  (1)  befestigt  wird,  5 

i)  der  eingestielte  Hammerkopf  (5)  mit  Holzstiel 
(1)  mit  gehärteter  Schutzhülse  (4)  und  Ringkeil 
(7)  mit  einer  gehärteten  Sicherungsplatte  (9) 
versehen  wird,  10 

j)  die  gehärtete  Sicherungsplatte  (9)  durch  Ein- 
schrauben  der  Holzschraube  (11)  durch  die 
Bohrung  Sicherungsplatte  (10)  der  gehärteten 
Sicherungsplatte  (9)  und  der  Bohrung  Ringkeil  15 
(8)  des  Ringkeiles  (7)  in  die  Bohrung  für  Holz- 
schraube  (2)  des  Holzstieles  (1)  festgeschraubt 
wird, 

k)  der  Holzstiel  (1)  mit  gehärteter  Schutzhülse  20 
(4)  durch  Befestigen  der  gehärteten  Siche- 
rungsplatte  (9)  mit  der  Holzschraube  (11)  fest 
mit  dem  Hammerkopf  (5)  verbunden  wird  und 
ein  unbeabsichtigtes  Lösen  von  Hammerkopf 
(5)  und  Holzstiel  (1)  verhindert,  25 

I)  der  Hammer  mit  Stiel  (12)  eine  feste  Einheit 
von  Hammerkopf  (5)  und  Holzstiel  (1)  bildet. 
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